
  

Die Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten hat namens der Landesregierung 

die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 26. September 2023 beantwortet. 

LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 8/2455 
8. Wahlperiode 28.09.2023 

 
 
 
 
 
 

KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Sabine Enseleit, Fraktion der FDP 
 
 
Akteure der kulturellen Bildungsarbeit 
 
und 
 

ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Vorbemerkung 

 

In zeitgemäßen Angeboten von Kunst und Kultur ist kulturelle Bildung und Kulturvermittlung 

unmittelbar angelegt. Da kulturelle Bildung lebensbegleitend und generationenübergreifend ist, 

ist diese Bestandteil zahlreicher Bildungs-, Kunst- und Kulturangebote im gesamten Bundes-

land. Im Rahmen der Kulturförderrichtlinie des Landes werden unter anderem „inklusive 

Kulturangebote, Projekte zur Verbesserung der Teilhabe am künstlerischen Schaffen und 

kompensatorischer Kulturerlebnisse“ (KultFöRL M-V 2023, 3.5.d) oder „Projekte der 

kulturellen Bildung“ (KultFöRL M-V 2023, 3.5.h) unterstützt. Um die Beantwortung der 

Kleinen Anfrage zu ermöglichen, wurden hier nur die Träger in den Blick genommen, die 

kulturelle Bildung als Hauptgegenstand ihrer Tätigkeit anzeigen.  

 

Darüber hinaus werden Projekte der kulturellen Bildung mittelbar unterstützt, zum Beispiel 

durch die Umsetzung von Kooperationen zwischen Schulen und Kulturträgern durch 

kapitalisierte Lehrerstunden in eigener Verantwortung der Schulen oder auch durch die 

Förderung aus Bundes- und Landesprogrammen wie „Kultur macht stark“ oder den Fonds 

Kulturelle Bildung (KuBi-Fonds), die in Zuständigkeit Dritter umgesetzt werden. 
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1. Welche Akteure der kulturellen Bildung (Organisationen, Vereine, 

Unternehmen, Stiftungen etc.) haben in der aktuellen Wahlperiode 

finanzielle Mittel für ihre Arbeit aus dem Landeshaushalt erhalten? 

 

a) Wie hoch waren diese Förderungen jeweils (bitte jeweils den 

beantragten und genehmigten Betrag, die Beschreibung der 

Veranstaltungen, Projekte, Zwecke, Zuwendungsgeber und 

Kostenstelle sowie Personal- und Sachkosten aufschlüsseln)?  

b) Welche der geförderten Projekte fanden/finden im Rahmen des 

Schulunterrichts statt? 

 

 

 
Zu 1 und a) 

 

Die Fragen 1 und a) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Die Akteure der kulturellen Bildung werden in den folgenden Tabellen aufgeführt.  

 

Im Rahmen der Kulturprojektförderung des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- 

und Europaangelegenheiten (WKM) erfolgen die Förderungen aus den Titeln zur Kulturellen 

Projektförderung Kapitel 1307 Titel 684.07 und 633.07.  

 

In Zuständigkeit des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung (BM) erfolgt die 

Förderung aus Kapitel 0750 Titel 686.76 und 547.76. 

 

Zuständigkeit Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten 

 
Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

PopKW  2021 50 000  50 000  Fachstelle 

Kulturelle 

Bildung 

40 000  10 000  nein 

PopKW  2022/ 

2023 

260 000  

 

260 000  

 

Fachstelle 

Kulturelle 

Bildung 

95 000  

 

165 000  nein 

PopKW 2021 39 993  39 993  Marktplatz 

Schule 

(Begegnung 

zwischen 

Unterrich-

tenden und 

Kultur-

schaffenden) 

- 39 993  nein 

PopKW 2021 73 500  73 500  Beratungs-

stelle Kultur 

macht stark 

63 000  10 500  nein 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

PopKW 2022 73 500  73 500  Beratungs-

stelle Kultur 

macht stark 

63 000  10 500  nein 

Kulturland 

MV 

2023 27 425  27 425  Beratungs-

stelle Kultur 

macht stark 

22 312  5 113  nein 

PopKW 2021 36 000  36 000  Kultur.Land. 

Schule 2 

Personen in 

der Kultur-

vermittlung 

36 000  - nein 

Literaturhaus 

Rostock 

2021 40 000  40 000  Leseland M-V 44 0001 31 0002 nein 

Kulturwerk 

des Künstler-

bundes MV 

e. V. im 

BBK 

2021 102 500  102 500  Künstler für 

Schüler 

7 835  94 565  nein 

Kulturwerk 

des Künstler-

bundes MV 

e. V. im 

BBK 

2022 102 500  102 500  Künstler für 

Schüler 

7 835,00 94 665  nein 

Kulturwerk 

des Künstler-

bundes MV 

e. V. im 

BBK 

2023 102 500,00  102 500  Künstler für 

Schüler 

7 935  94 565 nein 

Schule der 

Künste 

Schwerin 

2021 97 000  97 000  Im Leben sein 151 000 92 000 nein 

Stadt 

Torgelow 

2021 10 000  10 000  Sozio-

kulturelle 

Veranstal-

tungen im 

Schülerfrei-

zeitzentrum 

Torgelow 

- 10 000  nein 

Stadt 

Torgelow 

2022 10 000  10 000 Sozio-

kulturelle 

Veranstal-

tungen im 

Schülerfrei-

zeitzentrum 

Torgelow 

- 10 000  nein 

 

  

                                                 
1 Auf das gesamte Projekt (75 000 Euro Gesamtsumme) berechnet. 
2 Auf das gesamte Projekt (75 000 Euro Gesamtsumme) berechnet. 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

Stadt 

Torgelow 

2023 10 000  10 000  Sozio-

kulturelle 

Veranstal-

tungen im 

Schülerfrei-

zeitzentrum 

Torgelow 

- 10 000  nein 

Bürger-

komitee 

Südstadt 

2021 10 500  10 500  Sozio-

kulturelle 

Maßnahmen 

für Kinder und 

Jugendliche 

16 5003 5 100  nein 

Bürger-

komitee 

Südstadt 

2022 10 500  10 500  Sozio-

kulturelle 

Maßnahmen 

für Kinder und 

Jugendliche 

16 500  5 100  nein 

Bürger-

komitee 

Südstadt 

2023 10 500  10 500 Sozio-

kulturelle 

Maßnahmen 

für Kinder und 

Jugendliche 

16 500  6 200  nein 

Allerhand 

e. V. 

2021-

2022 

30 000  30 000 Werkstatt für 

gemeinsames 

Lernen in 

Qualitz: 

Intergenerative 

Kulturelle 

Bildung im 

ländlichen 

Raum 

- 128 491  nein 

Allerhand 

e. V. 

2022-

2023 

35 000  35 000  Werkstatt für 

freies 

gemeinsames 

Lernen: 

Intergenerative 

Kulturelle 

Bildung im 

ländlichen 

Raum 

- 100 700  nein 

 

  

                                                 
3 Das Projekt hat Gesamtausgaben von 21 600 Euro und wird mit 10 500 Euro durch das WKM finanziert. 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

Landes-

hauptstadt 

Schwerin  

2021-

2022 

31 500  31 500  Sozio-

kulturelle 

Veranstal-

tungen mit 

Kindern und 

Schülern im 

Speicher 

Schwerin 

56 700  47 200  nein 

Landes-

hauptstadt 

Schwerin 

2023 15 750  15 750  Sozio-

kulturelle 

Veranstal-

tungen mit 

Kindern und 

Schülern im 

Speicher 

Schwerin 

28 350  23 600  nein 

Kulturwerk 

Vorpommern  

2021 20 000  20 000  Projekte im 

Kulturwerk 

Vorpommern 

30 000  23 000  nein 

Kulturwerk 

Vorpommern 

2022 20 000  20 000  Projekte im 

Kulturwerk 

Vorpommern 

30 000  23 300  nein 

Kulturwerk 

Vorpommern 

2023 20 000  20 000  Projekte im 

Kulturwerk 

Vorpommern 

40 000  24 500  nein 

Cultura 

mobile  

2021-

2022 

44 000  44 000  Im Mittelpunkt 

stehen Kultur 

und Familie – 

Erhalt und 

Weiter-

entwicklung 

des Familien-

zentrums 

Kulturbörse 

70 961 74 784  nein 

Cultura 

mobile 

2023 22 000  22 000  Im Mittelpunkt 

stehen Kultur 

und Familie – 

Erhalt und 

Weiter-

entwicklung 

des Familien-

zentrums 

Kulturbörse 

27 800  42 381  nein 

ZEBEF 

Zentrum 

Ludwigslust 

2021 5 850 5 850  Kulturwerk-

statt 2021 – 

Gestalten und 

Teilhaben 

4 069  13 200  nein 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

ZEBEF 

Zentrum 

Ludwigslust 

2022 5 850  5 850  Kulturwerk-

statt 2022 – 

Gestalten und 

Teilhaben 

- 16 850  nein 

ZEBEF 

Zentrum 

Ludwigslust 

2023 5 850  5 850  Kulturwerk-

statt 2023 – 

Gestalten und 

Teilhaben 

- 17 550  nein 

Schule der 

Künste 

2022 80 000  80 000  Step Ahead 167 590  67 204  nein 

Schule der 

Künste  

2023 120 000  120 000  Mind over 

Matter 

167 590  114 979  nein 

Verband der 

Kunst-

museen, 

Galerien und 

Kunstvereine 

in Mecklen-

burg-

Vorpommern 

e. V. 

2023 10 500  10 500  Kunst-

vermittlung 

und 

Kommuni-

kation 

- 15 450  nein 

Förderkreis 

Plüschow 

2021 11 385  11 385  Talentcamp 

2021/goes 

digital 

- 11 385  nein 

Förderkreis 

Plüschow 

2022 15 000  15 000  Talentcamp 

2022 

- 15 000  nein 

Förderkreis 

Schloss 

Plüschow 

2023 15 000  15 000  Talentcamp 

2023/Wir und 

die anderen 

- 15 000  nein 

Literaturrat 

M-V 

2021 11 500  11 500  Schreib-

sommer M-V 

- 11 500  nein 

Literaturrat 

M-V 

2022 11 500  11 500  Schreib-

sommer M-V  

- 11 500  nein 

Literaturrat 

M-V 

2023 11 500  11 500  Schreib-

sommer M-V 

- 11 500  nein 

KARO gAG 2021 18 000  18 000  Summer 

School 

- 18 000  nein 

KARO gAG 2023 18 000  18 000  Summer 

School 

- 18 000  nein 

Landes-

musikrat 

2022 17 000  17 000  Jugend 

musiziert 

800  16 200  nein 

Landes-

musikrat 

2021 14 100  14 100  Nachwuchs-

künstler-

förderung 

800  13 300  nein 

Landes-

musikrat 

2023 17 000  17 000  Nachwuchs-

künstler-

förderung 

800  16 200  nein 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

Hanse- und 

Universitäts-

stadt Rostock 

2021 104 370  104 370  Kunstschule 

Rostock 

662 167  812 175 nein 

Hanse- und 

Universitäts-

stadt Rostock 

2022 104 370  104 370  Kunstschule 

Rostock 

662 167  812 175 nein 

Hanse- und 

Universitäts-

stadt Rostock 

2023 104 370  104 370  Kunstschule 

Rostock 

662 167  812 175 nein 

Hanse- und 

Universitäts-

stadt Rostock 

2021 89 880  89 880  Jugendkunst-

schule Arthus 

662 167  812 175 nein 

Kunstwerk-

stätten 

2021 105 000 105 000 21 Jahre 

Kunstwerk-

stätten – Auf 

ein Neues 

130 394  191 077  nein 

Jugendkunst-

schule 

Vorpommern 

Rügen 

2021 148 680 148 680 Jugendkunst-

schule 

Vorpommern-

Rügen 

113 800  343 145  nein 

Jugendkunst-

schulverband 

Mecklen-

burg-

Vorpommern 

2022 49 843  49 843  Weiter-

führende 

Arbeit des 

Jugendkunst-

schul-

verbandes 

Mecklenburg-

Vorpommern 

27 280  24 363  nein 

Jugendkunst-

schulverband 

Mecklen-

burg-

Vorpommern 

2023 49 843  49 843  Weiter-

führende 

Arbeit des 

Jugendkunst-

schul- 

verbandes 

Mecklenburg-

Vorpommern 

27 280  24 363  nein 

ARThus 2022 89 880  89 880  Weiterführung 

der 

Kunstschule 

ARThus 

662 167  812 175  nein 

ARThus 2023 89 880  89 880  Weiterführung 

der 

Kunstschule 

ARThus 

162 100  153 900  nein 

Jugendkunst-

schule Vor-

pommern-

Rügen 

2022 49 843  49 843  Jugend-

kunstschule 

Vorpommern-

Rügen 

91 145 326 185  nein 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

Jugendkunst-

schule Vor-

pommern-

Rügen 

2023 148 680 148 680  Jugend-

kunstschule 

Vorpommern-

Rügen 

96 823  333 700  nein 

Kinder- und 

Jugendkunst-

schule 

Neustrelitz in 

Kooperation 

mit dem 

Tanzhaus 

Neustrelitz 

2021-

2022 

100 000 100 000  Kinder- und 

Jugend-

kunstschule 

Neustrelitz in 

Kooperation 

mit dem 

Tanzhaus 

Neustrelitz 

120 502  177 030  nein 

Kinder-

Jugend-

kunsthaus 

Güstrow 

2021 60 000  60 000  Kinder- 

Jugendkunst-

haus Güstrow 

64 000  88 217  nein 

Kinder-

Jugend-

kunsthaus 

Güstrow 

2022 60 000  60 000  Kinder- 

Jugendkunst-

haus Güstrow 

64 000  88 217  nein 

Kinder-

Jugend-

kunsthaus 

Güstrow 

2023 60 000  60 000  Kinder- 

Jugendkunst-

haus Güstrow 

69 300,00 88 717  nein 

Kunstwerk-

stätten 

2022 100 000 100 000  Von Pinseln 

und Pixeln  

143 114  206 811  nein 

Kunstwerk-

stätten 

2023 100 000 100 000  Fortführung 

der 

Digitalisierung 

143 114  206 811  nein 

Jugendkunst-

schule Junge 

Künste 

Neubranden-

burg 

2021- 

2022 

229 000 229 000  Jugendkunst-

schule Junge 

Künste 

Neubranden-

burg 

484 652  193 983 nein 

Jugendkunst-

schule Junge 

Künste 

Neubranden-

burg 

2023 114 500 114 500  Jugendkunst-

schule Junge 

Künste 

Neubranden-

burg 

231 420 108 379   

Kunsthaus 

Neustrelitz 

2022 50 000  50 000  Kunsthaus 

Neustrelitz 

60 251 90 290  nein 

Kunsthaus 

Neustrelitz 

2023 55 000  55 000  Kunsthaus 

Neustrelitz 

120 584  71 034  nein 

Kornhaus 2021 65 000  65 000  Treffpunkt 

Kunst 

51 800  81 950  nein 
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Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe 

der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

Kornhaus 

Jugend-

kunstschule 

2022 65 000  65 000  Werkstatt 

Grenzenlos 

51 800  88 200  nein 

Kornhaus 

Jugend-

kunstschule 

2023 65 000  65 000  Kornhaus 

Jugendkunst-

schule 

95 150  42 350  nein 

Landes-

verband der 

Musik-

schulen in 

MV e. V. 

2022 50 000  50 000  Angebote für 

ukrainische 

Flüchtlings-

familien an 

den 

Musikschulen 

in M-V im 

Jahr 2022 

- 50 000 nein 

Künstle-

rischer 

Sommerkurs 

Ostseeküste 

2022 19 300  14 700  Künstlerischer 

Sommerkurs 

- 20 950  nein 

Künstle-

rischer 

Sommerkurs 

Ostseeküste 

2023 14 088  14 088  Künstlerischer 

Sommerkurs 

- 29 230  nein 
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Zuständigkeit Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung 

 
Zuwendungs-

empfänger 

Haus-

halts- 

jahr 

Höhe der 

beantragten 

Zuwendung 

in Euro 

Höhe der 

bewilligten 

Zuwendung 

in Euro 

Geförderte 

Maßnahme(n) 

Höhe der 

Personal-

kosten in 

Euro 

Höhe der 

Sach-

kosten in 

Euro 

Schul-

unter-

richt 

Theater 

Vorpommern 

GmbH 

2020-

2021 

(bezo-

gen 

auf das 

Schul-

jahr)*1 

6 853 6 853  Projekt 

SchulTheater

Wochen – 

Theater in 

Sicht 

2 730  3 853  nein 

Festspiele 

Mecklenburg

-

Vorpommern 

gGmbH 

2022-

2022 

(bis 

31.07. 

2022*1) 

+ 

Verlän-

gerung 

bis 

31.07. 

2023 

100 500 100 500  Projekt 

Partnerschulen 

keine 

Angabe*2 

keine 

Angabe*2 

nein 

Theater 

Vorpommern 

GmbH 

2023 20 600 20 600 Projekt 

SchulTheater

Wochen – 

Theater in 

Sicht 2023 

0 23 600 nein 

 
*1  Bewilligung erfolgte noch in der 7. Legislaturperiode 

*2  Kann erst mit Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung ermittelt werden, da im Finanzierungsplan unter 

der Position „Gagen, Honorare und Reisekosten“ subsumiert. 

 

 
Zu b) 

 

Projekte, die über die Kulturförderrichtlinie unterstützt werden, sind ausschließlich außer-

schulische Angebote. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung und die Tabelle in der Antwort 

zu den Fragen 1 und a) verwiesen.  

 

 

 
2. Welche Akteure der kulturellen Bildung (Organisationen, Vereine, 

Unternehmen, Stiftungen etc.) haben in der aktuellen Wahlperiode 

finanzielle Mittel für ihre Arbeit beantragt, aber nicht erhalten (bitte 

jeweils das beantragte Projekt und den Ablehnungsgrund angeben)? 

 

 

 

Es sind keine Träger im oben beschriebenen Sinne bekannt, die Anträge gestellt haben und 

abgelehnt wurden.  

 

Im Übrigen wird auf die Tabelle in der Antwort zu den Fragen 1 und a) verwiesen. 
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3. Welche Voraussetzungen müssen die Akteure der kulturellen Bildung 

(Organisationen, Vereine, Unternehmen, Stiftungen etc.) erfüllen, um 

Förderungen zu erhalten? 

 

 

 

Die Voraussetzungen zur Förderung im Rahmen der Kulturprojektförderung des Landes 

ergeben sich aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich 

in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturförderrichtlinie – KultFöRL M-V). 

 

Im Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung sind keine expliziten 

Haushaltsmittel für die Förderung von Projekten der kulturellen Bildung veranschlagt. Projekte 

von landesweiter Bedeutung, die einen besonderen Mehrwert für den Bereich Schule zu 

entfalten versprechen, können im Wege der Einzelfallförderung aus der Maßnahmegruppe 76 

im Kapitel 0750 des Einzelplanes 07 (Schulrücklage) gefördert werden.  

 

 

 
4. Zu welchen Ergebnissen führte die Prüfung der Verwendungs-

nachweise jeweils (bitte für jede Förderung angeben)? 

 

 

 

Bisher geprüfte Verwendungsnachweise führten zu keinen Beanstandungen. Die 

Verwendungsnachweisprüfung ist derzeit noch nicht für alle oben aufgeführten Projekte 

möglich, da die Frist für die Einreichung der Verwendungsnachweise noch nicht abgelaufen 

ist.  

 

Im Übrigen wird auf die Tabelle in der Antwort zu den Fragen 1 und a) verwiesen. 

 

 

 
5. Findet eine Evaluation der geförderten Projekte statt? 

 Wer nimmt diese Evaluationen vor? 

 

 

 

Evaluationen finden im Zusammenhang mit Bundesförderungen und Modellprojekten 

gelegentlich statt. In der Kulturförderung nach der Kulturförderrichtlinie werden 

Standardprojekte nicht evaluiert, da sie in sich abgeschlossene Projekte darstellen, die über die 

Verwendungsnachweisprüfung hinaus keiner weiteren Evaluierung bedürfen. Im 

Zusammenhang mit der Verwendungsnachweisprüfung erfolgt auch eine Einschätzung zur 

Zweckerreichung. 

 

Die Arbeit der Fachstelle Kulturelle Bildung im Rahmen des Programms Kultur.Land.Schule. 

wurde durch die Universität Marburg evaluiert. Dasselbe gilt für die Ergebnisse von 

Kultur.Land.Schule. im Allgemeinen. Die Evaluation von Kultur.Land.Schule. fand über die 

Mercator Stiftung zum Abschluss des Projektes statt. Die Notwendigkeit ihres Fortbestehens 

wurde hier attestiert. Daher wurde sowohl die Förderung der Fachstelle Kulturelle Bildung 

verstetigt als auch die Aufgabe der Kulturvermittler aus dem Programm Kultur.Land.Schule. in 

die Kulturland GmbH überführt.  
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Für die Beratungsstelle Kultur macht stark in Mecklenburg-Vorpommern besteht eine 

Evaluation durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Länderauswertung 

fand zum Beispiel 2019 und 2022 statt. Das Programm Kultur macht stark wurde für den neuen 

und dritten Projektzeitraum 2023 bis 2027 durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung evaluiert und angepasst. Insgesamt beteiligen sich 27 Verbände und Organisationen 

bundesweit.  

 

 


